
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkblatt zur erleichterten Trennung der Bemessungsgrund-
lagen 
 
Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 
5. Januar 2005 (IV A 5 - S 7390 - 1/05) ein aktualisiertes 
"Merkblatt zur erleichterten Trennung der Bemessungsgrund-
lagen (USt M 1)" herausgegeben (s. Anlage). Das Schreiben 
tritt an die Stelle des BMF-Schreibens vom 28. September 
1998 (IV C 3 - S 7390 - 4/98). 
 
Hintergrund für das Merkblatt ist folgender: 
Unternehmern, denen es nach Art und Umfang ihres Unterneh-
mens nicht zuzumuten ist, die Bemessungsgrundlagen für ih-
re Umsätze getrennt nach Steuersätzen aufzuzeichnen, kann 
das FA auf Antrag gem. § 63 Abs. 4 UStDV i. V. m. § 22 
Abs. 6 Nr. 1 UStG Erleichterungen für die Trennung der Be-
messungsgrundlagen nach Steuersätzen gewähren. Der Unter-
nehmer darf grundsätzlich die Erleichterungen nur nach 
vorheriger Genehmigung in Anspruch nehmen (vgl. Abschn. 
259 Abs. 1 Satz 4 UStR). Es können nur Verfahren genehmigt 
werden, deren steuerliches Ergebnis nicht wesentlich vom 
dem des allgemeinen Trennungsverfahrens abweicht. Welche 
Erleichterungsverfahren dies sind und die Einzelheiten 
hierzu sind in Abschn. 259 Abs. 3 ff. UStR sowie im neu 
gefassten Merkblatt dargelegt. 
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